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Text 

§ 1379. Die näheren Bestimmungen, wo, wann und wie eine schon vorhandene Verbindlichkeit 
erfüllet werden soll, und andere Nebenbestimmungen, wodurch in Rücksicht auf den Hauptgegenstand 
oder Rechtsgrund keine Umänderungen geschieht, sind eben so wenig als ein Neuerungsvertrag 
anzusehen, als die bloße Ausstellung eines neuen Schuldscheines, oder einer andern dahin gehörigen 
Urkunde. Auch kann eine solche Abänderung in den Nebenbestimmungen einem Dritten, welcher 
derselben nicht beygezogen worden ist, keine neue Last auflegen. Im Zweifel wird die alte 
Verbindlichkeit nicht für aufgelöst gehalten, so lange sie mit der neuen noch wohl bestehen kann. 


